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Mit Sanierungen gegen Wertverlust
Das revidierte CO2- Gesetz zwingt viele Wohneigentümer zum Handeln
BERNHARD BIRCHER-SUITS

Fast ein Drittel des klimaschädlichen
CO2-Ausstosses der Schweiz stammt vom
Gebäudesektor. Eine Studie der Immo-
bilienberatungsfirma Iazi zeigt, dass
in der Schweiz rund 65% aller Liegen-
schaften noch mit Öl oder Gas beheizt
werden. Pro Jahr verursacht eine durch-
schnittliche Ölheizung über 5000 kg
klimaschädliches CO2. Etwas tiefer ist
der CO2-Ausstoss einer Gasheizung. Im
Vergleich dazu ist die Klimabelastung bei
den Wärmepumpen marginal.

Die Schweiz hat sich im Pariser
Klimaabkommen verpflichtet, bis 2030
ihren Treibhausgasausstoss gegenüber
dem Stand von 1990 zu halbieren. Der
Bundesrat hat Ende August 2019 ent-
schieden, dieses Ziel ehrgeiziger zu for-
mulieren: Ab dem Jahr 2050 soll die
Schweiz unter dem Strich keine Treib-
hausgasemissionen mehr ausstossen.

Die Nachfolgeregelung für das Ende
2020 auslaufende CO2-Gesetz steht
noch aus. Einstimmig hat sich die Um-
weltkommission des Nationalrates
(Urek) bei der Beratung des CO2-Ge-
setzes Ende November für eine Bestim-
mung entschieden, welche die Kantone
mittragen würden. Der Ständerat hatte
gegen den Willen der Kantone beschlos-
sen, dass ab 2023 im Fall einer Hei-
zungserneuerung ein CO2-Grenzwert
von 20 kg pro Quadratmeter gelten soll.
Damit könnten Hausbesitzer nur noch
dann eine neue Ölheizung einbauen,
wenn das Haus sehr gut isoliert ist.

Öl und Gas werden teurer

Die Nationalratskommission hat mit
den Kantonen nun eine Lösung er-
arbeitet, die auch laufende oder ge-
plante kantonale Massnahmen zur Stei-
gerung der Energieeffizienz von Gebäu-
den honoriert. Alle Kantone, welche die
kantonalen Mustervorschriften 2014
(MuKEn) in ihre Energiegesetze über-
nommen haben, sollen von einer Über-

gangsregelung profitieren. Kantone, die
bei Inkrafttreten des revidierten CO2-
Gesetzes ihre Energiegesetze bereits
angepasst haben, sollen drei Jahre län-
ger Zeit haben, den Grenzwert von 20
kg CO2 pro Quadratmeter einzuführen.
Ab 2026 soll der Grenzwert dann für
alle Kantone gelten, und ab 2028 soll er
auf 15 kg gesenkt werden.

Die Totalrevision des CO2-Gesetzes
sieht auch eine Verdopplung der CO2-
Abgabe auf fossile Brennstoffe wie
Heizöl oder Erdgas vor. Die Abgabe
soll von gegenwärtig 96 auf 210 Fr. pro t
steigen. Der Nationalrat wird sich in der
Frühjahrssession mit dem CO2-Gesetz
befassen. Auch wenn der genaue Ge-
setzesinhalt und der Zeitpunkt des In-
krafttretens noch in der Schwebe sind,
dürften schärfere Emissionsvorschriften
vor allem bei bestehenden Bauten zum
Zeitpunkt des Ersatzes von Heizungs-
anlagen zum Tragen kommen.

Mario Cavigelli, Präsident der Kon-
ferenz Kantonaler Energiedirekto-
ren (EnDK), hat im Juni 2019 - noch
vor den Wahlerfolgen der Grünen im
Bundesparlament - in der Zeitung des
Hauseigentümerverbands gewarnt:
«Wer nicht saniert oder weiterhin auf
Öl- bzw. Gasheizung setzt, könnte in
Zukunft eine Wertminderung seiner
Immobilie erfahren.» Iazi geht davon
aus, dass der Wertverlust einer Immo-
bilie mit Ölheizung zwischen 0,6% im
Kanton Genf und 3% im Kanton Jura
ausmachen dürfte.

Der drohende Kostenanstieg für
CO2-Emissionen sollte bei Wohneigen-
tümern die Alarmglocken läuten lassen.
Aber lohnen sich Investitionen in mehr
Nachhaltigkeit bei Gebäuden auch
finanziell? Die erste Minergie-Markt-
analyse der Zürcher Kantonalbank aus
dem Jahr 2008 hat belegt, dass für Ge-
bäude im Minergie-Standard bei Trans-
aktionen ein Aufpreis von 7% bei Ein-
familienhäusern und 3,5% für Stock-

werkeigentum bezahlt wird. Und auch
Eigentümer von Mehrfamilienhäusern
können aufatmen: Eine Nachfolgestudie
von 2010 ergab, dass Mieter bereit sind,
für Minergie-Wohnungen einen Auf-
preis von 6% auf die Nettomiete zu be-
zahlen. Auch wenn diese Zahlen veraltet
sein dürften - die Mieten und die Ver-
kaufsprämie eines energetisch sanier-
ten Gebäudes dürften angesichts stei-
gender CO2-Abgaben und Brennstoff-
preise tendenziell eher steigen, vor allem
in Zentren mit wenig Leerständen. Im
Jahr 2017 kosteten 100 1 Heizöl im Jah-
resdurchschnitt rund 79 Fr. Im Jahr 2019
lag der Heizöl-Preis im Schnitt bereits
bei rund 91 Fr.

Gemäss der Schweizer Energiestif-
tung kann der Energiebedarf für Raum-
wärme (Heizung) und Warmwasser bei
bestehenden Gebäuden durch eine
energetische Sanierung um rund die
Hälfte und bei einer Sanierung nach
Minergie-P-Standard sogar um rund
75% reduziert werden. Doch wie sol-
len erneuerungswillige Wohneigentü-
mer vorgehen? Sie können ihr Eigen-
heim zum Beispiel auf www.houzy.ch
auf einen Renovations- und Sanierungs-
bedarf untersuchen lassen. Das Zürcher
Startup Houzy erlaubt die digitale Er-
fassung eines Eigenheims und zeigt den
Hauszustand mithilfe von Grafiken und
Tabellen. Die Nutzung ist kostenlos.

Geak Plus gibt Auskunft

Auch der Gebäudeenergieausweis der
Kantone (Geak) liefert Anhaltspunkte,
was es je nach Immobilienzustand zu tun
gilt. Der Geak darf nur von zertifizier-
ten Experten ausgestellt werden (vgl.
www.geak-tool.ch/experts). Er zeigt,
wie energieeffizient die Gebäudehülle
ist und wie viel Energie ein Gebäude
bei einer Standardnutzung benötigt. Der
Geak Plus zeigt zusätzlich drei auf ein
Gebäude zugeschnittene Varianten zur
energetischen Modernisierung auf. Der
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Geak-Preis hängt vom Objekt und vom
gewählten Geak-Experten ab.

Doch wie soll ein Wohneigentümer
teure Investitionen in Gebäudehülle,
Dach oder Heizung finanzieren? Vor-
ausschauende Hauseigentümer haben
dafür über Jahre Geld auf die Seite
gelegt. Als Faustregel gilt bei Eigen-
heimen, dass 1% des Immobilienwerts
pro Jahr für Unterhalt und Nebenkosten
aufgewendet werden muss. Konservati-
vere Schätzungen gehen von einem An-
teil bis zu 2,5% des Immobilienwertes
aus. Dies ist insbesondere bei älteren
Liegenschaften mit alter Heizung und
einem grösseren Renovationsbedarf
sinnvoll. Wer keinen Sparstrumpf ge-
füllt hat, kann nach Möglichkeit seine
Hypothek erhöhen. Banken gewähren
zum Teil Zinsrabatte für «nachhaltige»
Bauvorhaben.

Das noch bis ins Jahr 2025 laufende
Gebäudeprogramm von Bund und
Kantonen (vgl. www.dasgebaeudepro-
gramm.ch) unterstützt Investoren mit
Rat und Geld bei baulichen Massnah-

Die Rückstellungen im
Erneuerungsfonds sind
oft zu knapp bemessen.

men, die den Energieverbrauch senken.
Gefördert werden zum Beispiel bauliche
Massnahmen wie die Wärmedämmung
der Gebäudehülle oder der Ersatz fos-
siler oder elektrischer Heizungen durch

Heizsysteme mit erneuerbaren Ener-
gien. Auch ein Anschluss an ein Wär-
menetz sowie Neubauten im Minergie-
P-Standard werden unterstützt.

Stockwerkeigentümergemeinschaf-
ten verfügen im besten Fall über einen
üppig geäufneten Erneuerungsfonds
für energetische Sanierungen. Gemäss
Musterreglement Stockwerkeigentum
des Schweizer Stockwerkeigentümer-
verbandes sollten die Einlagen in den
Erneuerungsfonds mindestens 0,4% des
Gebäudeversicherungswertes betragen,
solange der Wert des Erneuerungsfonds
weniger als 6% des Gebäudeversiche-
rungswertes beträgt.

Die finanziellen Rückstellungen
im Erneuerungsfonds sind aber oft zu
knapp bemessen. Bei grösseren Sanie-
rungen müssen die Stockwerkeigentü-
mer öfter unvorhergesehen grosse Geld-
beträge nachzahlen. Das zeigte eine
Studie der Hochschule Luzern. Micha
Noser, Projektleiter beim Immobilien-
Beratungsunternehmen Qualicasa AG
in Wiesendangen (ZH), bestätigt dies:
«Wir stellen leider immer wieder fest,
dass die meisten Stockwerk-Gemein-
schaften einen zu gering geäufneten
Erneuerungsfonds haben. Die jähr-
lichen Rückstellungen bewegen sich oft
noch in den während der 1990er Jahre
üblichen Bereichen von 0,25 bis 0,3%
des Gebäudeversicherungswertes. Das
ist unter Berücksichtigung des heutigen
Zinsumfelds schlichtweg zu wenig.»

Wichtige Einzahlungsplanung

Michel Wyss ist Vorstandsmitglied bei
Casafair, dem Schweizer Verband für

umweltbewusste Wohneigentümer. Wyss
sagt: «Bei den meisten mir bekannten
Stockwerkeigentümergemeinschaften
sind 0,3% des Gebäudeversicherungs-
wertes pro Jahr das höchste der Gefühle.
Mit diesem Prozentsatz werden oft nicht
einmal die werterhaltenden Investitio-
nen ausreichend vorfinanziert. Energeti-
sche Erneuerungen wurden somit in der
Vergangenheit nicht berücksichtigt. In
vielen Fällen dürfte daher das Geld für
solche Massnahmen fehlen.» Wyss emp-
fiehlt Stockwerkeigentümern, das Thema
Erneuerungsfonds an Stockwerkeigentü-
merversammlungen rasch zu traktandie-
ren. Es müsse besprochen werden, ob
der Erneuerungsfonds für energetische
Sanierungen genügend geäufnet sei. Falls
nicht, müsse die Einzahlungspolitik an-
gepasst werden. Fehle der freiwillige Er-
neuerungsfonds ganz, müsse das Geld für
die notwendigen Sanierungen auf einen
Schlag aufgetrieben werden. Weil dies
oft schwierig sei, vor allem auch für Pen-
sionierte ohne hohe Einkommen, werde
in Etappen saniert. Doch das treibe die
Kosten in die Höhe.

Ein Erneuerungsfonds kann auch
nachträglich eingerichtet werden. Dazu
bedarf es eines Beschlusses der Eigentü-
merversammlung mit einfachem Mehr.
Soll ein neu beschlossener Erneue-
rungsfonds auch ins Stockwerkeigentü-
mer-Reglement aufgenommen werden,
ist meist ein qualifiziertes Mehr nötig.
Mit der richtigen Einzahlungsplanung
sind auch Stockwerkeigentümergemein-
schaften für nötige energetische Sanie-
rungen gewappnet.
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Um die Energieeffizienz insbesondere älterer Häuser zu steigern, müssen die Besitzer jetzt Geld in die Hand nehmen. KARIN HOFER NZZ


